
In der Auswertung sind die Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg
Ergebnisse der folgenden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
Bundesländer enthalten: Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Anzahl der geprüften Versorgungsunternehmen: 82

davon Vorlieferanten: 9

davon Stadtwerke: 73

Im Folgenden ist die jeweilige Anzahl der Versorgungsunternehmen
im "Ja" oder "Nein" Feld eingetragen:

Beanstandungsquote

Erfolgt die Ermittlung des Normvolumens oberhalb von Qmax = 650 m3/h 0,0%
und/oder peff = 1 bar durch geeichte Mengenumwerter?

Wird die Gastemperatur bei Zählern ohne Temperaturumwertung und 9,8%
Qmax< 25 m3/h als Festwert mit 288,15 K (15°C) angesetzt?

Wurden Höhenzonen zu 100 m oder kleiner eingerichtet, wenn 9,8%
das Versorgungsgebiet Höhenunterschiede > 100 m aufweist?

Werden die Vorschriften der G 685 hinsichtlich der Regelung 42,7%
des Effektivdruckes eingehalten?

Werden Druck und Temperatur in der Berechnung der Z- Zahl 24,4%
richtig berücksichtigt?

Wird das Monatsmittel des Abrechnungsbrennwertes korrekt 13,4%
ermittelt und verwendet?

Wird das Jahresmittel des Abrechnungsbrennwertes korrekt 25,6%
ermittelt und verwendet?

Werden Gase mit unterschiedlichen Brennwerten eingespeist?

Falls ja:

Bei räumlich getrennten Netzen: Ja Nein
Werden die jeweiligen Abrechnungsbrennwerte zugrunde 12 2 2,4%
gelegt?

Bei Einspeisung in ein geschlossenes Netz: Ja Nein
Weichen die Brennwerte nicht mehr als 2 % voneinander ab 22 1 1,2%
oder besteht eine Absprache mit der zuständigen Eichbehörde?

Werden die Vorschriften der G 486  hinsichtlich der Gasanalysedaten 11,0%
zur Bestimmung der K-Zahl eingehalten?

Wurden aufgrund der Kontrollen am Gebrauchsort ungeeichte 15,9%
Gaszähler vorgefunden?

Wurden aufgrund der Kontrollen ungeeichte Zusatzeinrichtungen, 20,7%
die im eichpflichtigen Verkehr eigesetzt werden, vorgefunden?

          Auswertung der Schwerpunktaktion zur Marktüberwachung 
     im Bereich der Gasabrechnung nach der technischen Regel G 685

Ja Nein

82 0

74 8

74 8

47 35

62 20

71 11

61 21

33 49

17 65

73 9

13 69


